
sich in Deutschland befindet, und alle sich außerhalb Deutschlands befind
lichen Münzen und Barren, die das Eigentum irgendwelcher der in Unter
paragraph 14. a) erwähnter Stellen oder Körperschaften oder irgendeiner 
in Deutschland wohnhaften oder geschäftlich tätigen Person sind oder laut 
deren Auftrag in Gewahrsam gehalten werden.

b) Die deutschen Behörden und alle Personen in Deutschland haben 
den Vertretern der Alliierten alle ausländischen Geldscheine und Münzen, 
die das Eigentum irgendeiner deutschen Behörde sind oder irgendeiner 
Körperschaft, Vereinigung oder Einzelperson, die in Deutschland wohnhaft 
oder geschäftlich tätig ist, sowie alle Geldzeichen, die von Deutschland in 
den von Deutschland beseiten Gebieten oder anderswo herausgegeben 
oder zur Herausgabe vorbereitet wurden, auszuhändigen.

16. a) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen, 
die in Deutschland für irgendein Land, mit dem irgendeine der Vereinten 
Nationen in Feindseligkeiten begriffen ist, innegehalten werden oder dessen 
Eigentum sind oder die für Staatsangehörige eines solchen Landes oder 
Personen, die in einem solchen Lande wohnhaft oder geschäftlich tätig sind, 
innegehalten werden oder deren Eigentum sind, werden unter Kontrolle 
gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vorschriften in Verwahr ge
nommen.

b) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen, 
die in Deutschland für Privatpersonen, Privatunternehmen und Gesell
schaften in solchen Ländern — mit Ausnahme von Deutschland und den 
in Unterparagraph a) oben erwähnten Ländern —, die sich zu irgendeiner 
Zeit seit dem 1. September 1939 mit irgendeiner der Vereinten Nationen 
im Kriegszustände befunden haben, innegehalten werden oder deren Eigen
tum sind, werden unter Kontrolle gestellt und bis zur Herausgabe weiterer 
Vorschriften in Verwahr genommen.

c) Die deutschen Behörden haben alle notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, um die Ausführung der Bestimmungen der Unterparagraphen a) 
und b) oben sicherzustellen, und haben sich allen Vorschriften zu fügen, 
die von den Vertretern der Alliierten zu diesem Zweck erteilt werden, und 
haben alle notwendige diesbezügliche Auskunft zu erteilen und Mittel zur 
Verfügung zu stellen.

17. a) Die Verheimlichung, Zerstörung, Versenkung, der Abbau, die 
Entfernung und Übertragung oder Beschädigung von Schiffen, Transport
mitteln, Häfen oder Hafenanlagen oder von aller Art Gebäuden, Betrieben, 
Einrichtungen, Vorrichtungen, Produktions-, Versorgungs-, Vertriebs- oder 
Verkehrsmitteln, Anlagen, Ausrüstung, Zahlungsmitteln, Lagervorräten 
oder Hilfsmitteln, oder allgemein von öffentlichen oder privaten Werken, 
Versorgungsanstalten oder Einrichtungen aller Art, wo immer sie sich auch 
befinden mögen, sind den deutschen Behörden und dem deutschen Volk 
verboten.

b) Die Vernichtung, Entfernung, Verheimlichung, Verhehlung oder 
Abänderung irgendwelcher Dokumente, Akten, Patente, Zeichnungen, 
Patentbeschreibungen, Pläne oder Auskünfte aller Art, die unter die Be
stimmungen dieses Dokumentes fallen, ist verboten. Solche Dokumente 
müssen bis zur Erteilung weiterer Vorschriften an ihrem gegenwärtigen
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